
Anlage 1 
 
Fakten Sozialausschuss  
  

 Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld waren zum 31.12.2019 = 6630 Ausländer 
erfasst, (alle, incl. Studenten (ca. 686), EU-Bürger (ca. 2800))   
31.12.2018 = 6484   
31.12.2016 = 6119  
    

 davon Bereich geflüchtete Menschen 31.12.2019 =   
173 Asylbewerber (Gestattungen)   
279 Duldungen   
658 Asylberechtigte (leistungsrechtlich bei KomBA-ABI)  
202 Personen mit Abschiebungsverbot (leistungsrechtlich bei KomBA-ABI)  
insgesamt 1312  

  
Vergleich 31.12.2016  
502 Asylbewerber (Gestattungen)   
369 Duldungen   
885 Asylberechtigte (leistungsrechtlich bei KomBA-ABI)  
insgesamt 1756  

  

 Personen, die den Landkreis verlassen haben:   
bis 31.12.2019 =                 196  
davon Abschiebungen          29  
freiwillige Ausreisen           21  
 
Vergleich: 31.12.2018 =               154  

davon Abschiebungen         25  
freiwillige Ausreisen             28  
 
       31.12.2016 =      665  
davon Abschiebungen      122  
freiwillige Ausreisen    100  

  
  

 Ausländeranteil an der Bevölkerung in ABI:   
gesamt 159.854 (Stand 31.12.2018), davon 6630 Ausländer = 4,15 Prozent  
geflüchtete Menschen 1312 = 0,82 Prozent   
  

 Kirchenasylfälle:  
31.12.2019 =   0  

 

 umA‘s im Landkreis:   
03.02.2020 =  14  
31.12.2018 =   41  
31.12.2016 = 109  
untergebracht in Einrichtungen der Jugendhilfe  

   
 

 untergebracht hat der Landkreis 660 Personen in 269 Wohnungen  



(incl. unbegleitete minderjährige Ausländer - umA)  
  

 
 

 Anzahl der Zuweisungen im Jahr 2019 = 178   
Anzahl der Zuweisungen im Jahr 2018 = 194    
Anzahl der Zuweisungen im Jahr 2017 = 224  
Anzahl der Zuweisungen im Jahr 2016 = 734  
 

 Zugangszahlen LSA im Jahr 2019 = 2.840 
im Jahr 2018 = 2.850 
im Jahr 2017 = 3.444 

 

 Hauptzuweisungsländer ABI  
2019 = Syrien, Irak, Afghanistan, Russische Förderation  
2018 = Syrien, Türkei, Guinea-Bissau, Georgien,  
2017 = Syrien, Eritrea, Türkei, Indien, Bukina Faso,   

              

 Integration - ein Migrationskoordinator im Landkreis, der die Arbeit der 
Kommunen unterstützt, zweite - vom Land geförderte Stelle wird zu 0,5 VzÄ 
ausgeschrieben   

  

 seit 01.09.2016 Integrationslotsen eingesetzt, begonnen mit 10, es sind derzeit 
13 Integrationslotsen im Landkreis eingesetzt, davon in Zerbst 1, Aken 1, 
Osternienburger Land 0,5, Köthen 3, Südliches Anhalt 1,5, Raguhn-Jeßnitz 0,5, 
Zörbig 0, Bitterfeld-Wolfen 4,5, Sandersdorf-Brehna 1, Muldestausee 0 - für 
Zörbig und Muldestausee werden derzeit noch Lotsen gesucht     
  

 allgemeine Beratung und Betreuung der geflüchteten Menschen und 
gesonderte Beratung und Betreuung der Menschen mit Migrationshintergrund 
wurde im Landkreis neu vergeben, beides wird seit dem 01.11.2019 von der 
BBI- Bildungs- und Beratungsinstitut GmbH übernommen, es wird weiterhin 

Unterbringung in Wohnungen 31.12.19       

Stadt Anzahl in  umA 
Gesamtanzah
l Anteil  

  Wohnungen     
Bevölkerung 
in % 

   incl. AE       

Aken (Elbe) 30 0 30 0,39 

Bitterfeld-Wolfen 257 2 259 0,67 

Köthen (Anhalt) 148 16 164 0,63 

Muldestausee 37 0 37 0,32 

Osternienburger Land 9 0 9 0,10 

Raguhn-Jeßnitz 5 0 5 0,06 

Sandersdorf-Brehna 56 0 56 0,39 

Südliches Anhalt 39 0 39 0,29 

Zerbst / Anhalt 30 1 31 0,14 

Zörbig 30 0 30 0,32 

Summe 641 19 660 0,40 



eine aufsuchende Beratung und Betreuung erfolgen und es wird je ein Büro in 
Bitterfeld, Köthen und Zerbst vorgehalten     
 

 freiwillige Rückkehrberatung – Stelle derzeit nicht besetzt, aber 
ausgeschrieben     

  

 neuer Internetauftritt Landkreis - alle Informationen gebündelt an einer Stelle 
unter Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Amt für Ausländerangelegenheiten    
 

 Fachkräfteeinwanderungsgesetz 
Fachkräfte nach Deutschland holen = Öffnung Arbeitsmarkt in allen 
Ausbildungsberufen, es muss aber qualifizierte Ausbildung vorliegen,  
es gibt ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren, kann vom AG durchgeführt 
werden, für die Fachkraft, die noch im Ausland ist, 
wichtig ! Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation von 
anerkennender Stelle, zentrale Ausländerbehörden wird es in Sachsen-Anhalt 
nicht geben, die ABH vor Ort wird dies umsetzen   
 

 Ausbildungsduldung – Beschäftigungsduldung – kein genereller Spurwechsel 
möglich, Voraussetzungen müssen alle erfüllt sein - § 60 c und d AufenthG   

  
    
 
gez. D. Gardyan  
Amtsleiterin Amt für Ausländerangelegenheiten 
 
 


